
Schwedische Richtlinien 
für Transportbeton 

Von Gerd Wischers, Düsseldorf 

Übersicht 

Der Schwedische Transportbeton~Verein veroffentlichte im Juli 1963 
" Anforderungen für die Autorisation von Transportbetonwerken" 
(FAß) (1], deren Obersetzung am Schluß in volJem Wortlaut wieder
gegeben ist. Genügt ein Transportbetonwerk diesen Anforderun
gen, so wird es von einem Prüfausschuß förmlich anerkannt (autori
siert); das Werk darf dann ein besUmmles Gütezeichen führen und 
seinen Beton als "Kontroll-Beton" bezeichnen. Ebenso wie die 
holländischen Vorschriften tür die Anerkennung von Transport
betonwerken [21 beruhen die schwedischen Anforderungen auf 
privatrechtlicher Obereinkunft; vielfach verlangen die örtlichen Be
hörden jedoch. daß das Transportbetcnwerk diesen Anforderungen 
entspricht . 

In den Erläuterungen werden nur diejenigen Anforderungen be~ 
handelt, die von den deutschen "Vorläufigen Richtlinien für die 
Herstellung und Lieferung von Transportbeton (Fassung Apffl 
1961)" [3, 4] wesentlich abweichen. 

1. Allgemeines 

In Schweden werden heute über 40 Ofo der Zementerzeugung zu 
Transportbeton verarbeitet (in den USA sind es nahezu 60 %, in 
der Bundesrepublik weniger als 15 % ). Transportbetonwerke 
l inden sich in Schweden nicht nur in den großen und mittleren 
Städten. sondern auch häufig in kleinen Orten. Die mittlere liefer
menge eines Werkes liegt bei 40000 m'/Jahr, jedoch gibt es in 
den Großstädten Werke, die das Vielfache dieser Menge liefern. 
In Schweden unterscheiden die amtlichen Betonbeslimmungen 
(SB) Herstellung und Verarbeitung des Betons nach Klasse I und 
nach Klasse 11. Beton nach Klasse I hat gewisse wi r tschaftliche 
Vorteile, fordert jedoch einen besonders gut geschulten Beton~ 

ingenieur. eine bestimmte techn ische Ausrüstung und eine wei~ 

tergehende Überwachung der Betonarbeiten. Obwohl die Bau
aufsichtsbehörde bereits 1958 verfügte, daß Transportbeton 
den Anforderungen der Klasse I entsprechen sollte, wurde die 
Güte des Betons zum Teil mit Recht beanstandet 15] . Aus diesem 
und aus anderen Gründen wurde vor einigen Jahren der Schwe
dische Transportbeton-Verein gegründet. dessen wesentlichste 
Aufgabe darin besteht, eine hohe, gleichbleibende Güte des Trans-
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portbetons sicherzuslellen [5] . Nachdem ein Arbeilsausschuß 
Richtlinien für die Anerkennung von Transportbetonwerken aus~ 
gearbeitet hatte. ernannte der Transporlbeton-Verein einen Prüf
ausschuß (dem auch Vertreter staatlicher I nstilutionen angehören). 
der die Werke auf Antrag überprüft. Genügt ein Werk den Anror~ 
derungen der Richtlinien, so wird es vom Prüfausschuß anerkannt 
und zum Führen eines Güteschutzzeichens berechtigt. Etwa 70 Oj, 
der Werke konnten bei ihrem ersten Antrag anerkannt werden ; 
andere Anträge mußten zurückgeste llt we rden, damit die Werke 
Zeit bekamen, notwendige Änderungen vorzunehmen [SI; soweit 
dies geschehen ist, sind auch diese Werke in der Zwischenzeit 
anerkannt worden. 

Grundlage der Richtlinien für die Anerkennung von Transport
betonwerken (FAß) sind die Bedingungen der Klasse I-Herstellung 
gemäß den amllichen Betonbestimmungen (SB). Anstelle der zum 
Teil sehr allgemein gehaltenen Formulierungen der SB enthäll 
die FAß jedoch ins einzelne gehende Ausführungen, die eher 
eine Verschärfung als eine Lockerung der SB darstellen (5] . 

2. Anforderungen an das Tran~portbetonwerk 

Der verantwortliche Leiter eines Transportbetonwerkes in Schwe
den muß eine besondere Ausb ildung und Prüfung nachweisen 
(Klasse I-Befähigung); es ist auch zulässig, daß ein solcher Beton
ingenieur mehreren Werken vorsteht, di e er mehrmals in der 
Woche aufsuchen muß, wenn auf jedem dieser Wer l~e eine Aufsicht 
mit Klasse l i-Befähigung ständig tätig ist. 

Die Anforderungen an die Lagerung und Beförderung von Zement 
und Zuschlag sind den deutschen Vorschriften sehr ähnlich; es 
müssen auch getrennte Waagen für Zement und Zuschlag verwendet 
werden. Während in Deutschland eine Mindest-Meßgenauigkeit für 
Zement, Zuschlag und Wasser von ± 3 % der abgemessenen 
Menge gefordert wird. verlangen die schwedischen Richtlinien 
eine Meßgenauigkeit bei Zusatzmitteln Von ± 3,0 %, bei Wasser 
von ± 2.5 °/0 und bei Zuschlag von ± 2 ,0 %. Der abgewogene 
Zement darf die vorgesehene Menge um höchstens 2,0 % unter
schreiten ; damit dies beim Verwiegen kleinerer Zementmengen 
eingehalten wird , muß dann je nach absolutem Fehler der Waage 
ein entsprechend höherer Sollwert eingestellt werden. Die Skalen 
der Waagen müssen so unterteilt sein, daß man mit Sicherheit 
eine Gewichtsabweichung von '12 % des vollen Skalenbereichs 
ablesen kann. Automatische Wiegeeinrichtungen müssen die 
gleiche EinsteJJmöglichkeit haben. Für das überprüfen der Waagen 
müssen im Werk die er forderlichen Gewichte vorhanden sein. 

Der Mischer muß mit einem Gerät zum Messen der Konsistenz, 
z. B. über die elektrische Leistungsaufnahme des Mischermotors, 
ausgerüstet sein. Der Mischer soll so angeordnet sein. daß der 
Maschinist von seinem Bedienungsstand aus den fertigen Beton 
beobachten kann. Am Bedienungsstand soll enlweder eine Uhr mit 
Zentralsekundenzeiger oder eine andere Einrichtung angebracht 
sein, die ein zu kurzes Mischen verhindert. 

Besondere Anforderungen an die Fahrzeuge, wie z. B. Füllungs~ 
grad, Umdrehungsgeschwindigkeit oder Beschaffenheit der Mul-
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den, werden nicht gestellt; es müssen jedoch Einrichtungen vor
handen sein, um den Beton auf dem Transport gegebenenfalls 
vor Regen, Schnee, Frost und Austrocknen zu schützen. 

3. Herstellung und Lieferung von Transportbelon 

3.1 Ausgangsstolfe 

Für Transporlbeton vorgesehene Zuschläge müssen aus gut auf
geschlossenen Gewinnungsstätlen mit entsprechenden Aufbere i
tungsanlagen stammen; hiervon hat sich der verantwortliche Be
triebsleiter zu überzeugen, 

Ausländ ischer Zement darf nur nach besonderer Untersuchung 
verwendet werden. 

Meerwasser darf als Anmachwasser verwendet werden ; dabei ist 
darauf zu achten, daß der Gesamtchloridgehalt des Betons, um
gerechnet auf wasserfre ies Calciumchlorid, 1,5 % des Zement
gewichts nicht überschreitet. Calciumchlorid darf auch als Zusatz
mittel bis zu der angegebenen Menge zugegeben werden. In 
Deutschland ist für Spannbeton jeglicher Chloridzusatz verboten ; 
auch für schlaff bewehrten Beton sind Frostschutzmittel (gemeint 
ist Calciumchlorid) nicht erlaubt. 

3.2 Herstellung 

Es ist in Schweden üblich, Transportbeton im Werk in stationären 
Mischern zu mischen und dann in geeigneten Fahrzeugen zu 
befördern. Die schwedischen Richtlinien berücksicht igen daher 
das andere Verfahren - im Werk nur Dosieren und Mischen im 
Mischerfahrzeug - gar nicht. 

Normalerweise wird in Schweden Transportbeton nach 28 Tage
Druckfestigkeit (Betongüte) hergestellt und geliefert; die amtlichen 
Betonbestimmungen sehen 7 Festigkeitsklassen von K 150 bis 
K 500 vor. Definierte Konsistenzbereiche werden in den schwedi
schen Richtlinien nicht angegeben ; jedoch muß der lieferer die 
:q ~einem Programm angegebene Konsistenz bei Übergabe ge
wahrleisten und gegebenenfalls Versteifungen infoJge langer Fahr
zeit oder hoher Temperaturen berücksichtigen. Im Gegensatz zu 
den deutschen Rich tlin ien darf der Transportbeton in Schweden 
auch nach ausdrücklicher Anweisung des Kunden zusammen
gesetzt werden; dann enHällt allerdings die Garantie des Werkes 
hinsichtlich der Festigkeit. 

Wasserdichter Beton muß in Schweden mindestens die Güte K 300 
besitzen. 

In jedem schwedischen Transportbetonwerk muß im Bedienungs
raum ein leicht zugängliches und übersichtliches Mischprogramm 
für alle üblicherweise vorkommenden Betonsorten vorhanden sein, 
das auf den Mischerinhalt abgestimmt ist. Von diesem Programm 
darf der Maschinist nu r mit schriftlicher Anweisung abweichen. 
Neben den Mengen der Ausgangsstoffe enthält das Programm 
auch den erforderlichen Anze igewert des Konsistenzmeßgerätes. 

Der Mindestzementgehalt hängt in Schweden von der Betongüte 
ab ; bei der niederen Güte K 150 beträgt er nur 190 kg/m3 , für 
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Güten über K 300 dann 270 kg /m l
. Bei bestimmten Konstruk

tionsgruppen sind geringere Mindestzementmengen möglich, wenn 
dies auch auf dem Lieferschein deutlich angegeben wird. Maß
gebend für die erforderliche Zementmenge ist letztlich die 8eton
druckfestigkeit. 
Wird angewärmter Beton hergestellt, so darf die Temperatur des 
Anmachwassers nicht größer als 60 oe sein. Gefrorene Zuschlag
stoffe müssen vor dem Einfüllen in den Mischer aufgetaut werden. 
Als Mischdauer sind mindestens 90 sec vorgeschrieben, empfohlen 
wird eine Einrichtung, die kürzere Mischzeiten verh indert. 

3.3 Lieferung 

Der im Werk gemischte Beton darf in Schweden in Rührfahrzeugen 
(auch Mischerfahrzeugen) oder auch in zweckentsprechenden Be
häl tern ohne Rührwerk befördert werden. Ein direktes Verbot, 
plastischen oder weichen Beton in Muldenfahrzeugen zu beför
dern. besteht nicht ; es wird nur gefordert, daß die Gleichmäßig
keit des Betons durch den Transport nicht nachteilig beeinflußt 
wird. 
Oie höchstzulässigen Transportzeiten betragen wie in Deutschland 
in Rührfahrzeugen 90 min und in Muldenfahrzeugen 45 min. Bei 
schnel1 erhärtendem Zement (Z 475) oder bei beschleunigenden 
Zusatzmitteln muß die Transportzeit verkürzt werden. 

Bei Anku nft muß die Frisch belontemperatur in Schweden wenig
stens + 5 oe betragen (in Deutschland bei Lufttemperaturen unter 
_ 3 oe wenigstens + 10 Oe). Sogenannter "angewärmter " Beton 
muß in Schweden bei Ankunft am Lieferungsort eine Temperatur 
von 18 ± 8 oe aufweisen. 

Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizugeben; auf ihm muß 
u. a. vermerkt se in. daß die Druckfestigkeit nur dann garant iert 
wird, wenn die 8etongüte (K-Wert) besonders genannt ist. Außer
dem muß angegeben sein, daß der Mindestzementgehalt nicht 
unterschritten wurde. 

4. Überwachung 

Die Waagen müssen mindestens einmal im Jahr überholt und 
justiert sowie mindestens viermal im Jahr mit Gewichten überprüft 
werden . 
Der Feuchtigkeitsgehalt des Zuschlags muß mindestens einmal 
täglich und immer, wenn Anlaß für Änderungen besteht, be
stimmt werden . Der Grobzuschlag ist ständig auf Unterkorn (Sand 
< 4 mm) zu prüfen. Mindestens einmal wöchentlich ist der Anteil 
des Abschlämmbaren und des Gehalts an betonschädlichen Stoffen 
festzustellen . 
Auf je 6000 t Zement ist eine vollständige Normenprüfung durch
zuführen. Die Normenfestigke it muß darüber hinaus auf je 2000 t 
Zement einmal festgestellt werden. 

Auf je 150 Belonmischungen sind 3 Probekörper für Druckfestig
keitsprüfungen herzustellen. Diese Probe körper müssen aus 3 ver
schiedenen Mischungen stammen, zwischen denen jeweils ein 
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Abstand von mindestens 5 Mischungen liegt. (Die Aussagekraft 
über die Beschaffenheit eines Betons ist bei solcher Probenahme 
größer als bei 3 Probekörpern aus einer Mischung [6].) Die mittlere 
Druckfestigkeit der 3 Prüfkörper muß über der geforderten Festig
keit liegen, Einzelwerte dürfen sie bis zu 15 0J0 untersch reiten. 
über eine längere Zeitspanne (höchstens 1 Jahr) muß die mitt lere 
Druckfestigkeit bei Betongüten bis K 300 wenigstens 20 0

10 über 
der für die betreffende Betongüte geforderten Festigkeit liegen 
(Vorhaltemaß). Bei höheren Betongüten beträgt das Vorhaltemaß 
stets 60 kp/cm 2• Ein kleineres Vorhaltemaß kann vom Prüfaus
schuß zugestanden werden. wenn dies aufgrund einer sta tistischen 
Auswertung gerechtfert ig t erscheint. 

Unm ittelbar vor Entnahme des Betons für die Druckprüfkörper ist 
der Feuchtigkeitsgehalt des Zuschlags zu bestimmen. Die genau3 
Zusammensetzung der Betonmischungen ist festzuhalten. Am glei
chen Beton sind auch die Konsistenz, die Rohdichte und, wenn ge
fordert, die Wasserundurchlässigkeit zu prüfen. Bei LP-Beton muß 
der LP-Gehal t an jeder 50. Mischung ermittelt werden. Bei ange
wärmtem Beton müssen d ie Temperatur des Betons und die der 
Ausgangsstoffe mehrmals täglich gemessen werden. 

Verwendet das Werk eine eigene Druckprüfmaschine, so muß diese 
mindestens einmal jährlich geeicht werden. Außerdem sind min
destens sechsmal jährlich Doppelreihen (2mal 3 Prüfkörper) her
zustellen, von denen die Hälfte zum Vergleich an die Staatliche 
Prüfanstalt in Stockholm zu senden ist. 

5. Zusammenfassung 

Der Schwed ische Transportbeton-Verein, dessen wesentlichste 
Aufgabe die Gewährleis tung einer gleichmäßigen Güte des Trans
portbetons ist. veröf fentlichte Mitte 1963 Richtlinien für die Aner
kennung von Transportbetonwerken. In einigen wesentlichen Punk
ten weichen diese Richtlinien von den deutschen Vorläufigen Richt
linien für Transportbeton (Fassung 1961) ab. 

5.1 Oie sdlwedischer: Richtlinien sehen nur im Werk gemischten 
Beton vor, der in Rühr- oder Muldenfahrzeugen befördert wird. 
Andere Verfahren - M ischen im Mischerfahrzeug - werden nicht 
behandelt. 

5.2 Neben anderen Einrichtungen müssen die schwedischen 
Transportbetonwerke auch mit einem Gerät zum Messen der Kon
sistenz im Mischer ausgerüstet sein (meist eleklrische Leistungs
aufnahme des Mischers) . 

5.3 Oie schwedisdlen Transportbe tonwerke müssen die Nor
menfestigkeit des Zements feststellen , auf 2000 t Zement min
destens 1 Prü fung ; auf jeweils 6000 t Zement ist eine vollständige 
Normenprüfung durchzuführen. Ausländischer Zement darf nur 
nach besonderer Untersuchung verwendet werden. 
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5.4 Dem Beton dar f in Schweden Chlorid b is zu einer Menge von 
1,5 °/0 des Zementgewichts (umgerechnet auf wasserfreies Cal
ciumchlorid) zugesetzt werden. Unter Beachtung dieser Grenze 
darf auch Meerwasser zum Anmachen verwendet werden. 

5.5 Transportbeton kann wahlweise nach Druckfestigkeit (m it 
Werksgarantie) oder nach vom Kunden gewünschter Zusammen
setzung (ohne Werksgarantie) bezogen werden. 

5.6 Die schwedischen Rich tlin ien enthalte n keine definier ten Kon
sistenzbereiche. 

5.7 Die Gleichmäßigkeit des gemischten Betons darf durch den 
Transport nicht nachteilig beeinf lußt werden; ein Verbot, plasti
schen und weichen Beton in Muldenfahrzeugen zu befördern, be
steht jedoch nicht. 

5.8 Die Güteüberwachung der schwedischen Transportbetonwerke 
wird statistisch ausgewertet. Auf 150 Mischungen müssen wenig
stens 3 Probekörper für Druckfestigkeitsprüfungen aus 3 verschie
denen Mischungen hergestellt werden. Ihre mittlere Druckfestigkeit 
muß über der geforderten Festigkeit liegen. Einzelwerte dürfen bis 
15 % darunter liegen. Für den Jahresmittelwert w ird ein Vorhalte
maß gefordert, das bei Betongüten bis K 300 20 % über der zu
gehörigen Druckfestigkeit liegt und bei höheren Betongüten 
60 kp/crn 1 betragt. Dieses Vorhaltemaß kann durch den Prüfaus
schuß herabgesetzt werden, wenn das Werk eine besonders gleich
mäßige Erzeugung nachweist. 
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(Schwedische) Anforderungen für die 
Anerkennung von Transportbetonwerken 
au lges tellt vom PrUfausschuß fü r Transporibeton am 16. November 1962 

1. Einführende Bestimmungen 

1.1 Ein Werk, das den Anforderung en dieser Rimtli nien entspricht, w i rd vom 
Prüfausschuß für Transpor tbeton anerkannt. 

1.2 Für die Betonherstetlung gelten die betreffenden Abschnitte der jeweIls 
gulligen amtlichen Betonbestimmungen (SB) für Beton der Klasse J, die amt· 
lichen Zem entbeslimmungen sowie die von der Baubehörde erlassenen Er
gan zungen und Verordnungen , darüber hinaus die vorliegenden Rich tli n ien 
fü r d ie Anerkennung. 

1.3 Die Materia lprüfungen müssen nach den Verfahren durchgeführt werden, 
die in den amtllchen Betonbeslimmungen oder von der Staatlichen Prüfansla!! 
festgelegt wurden. 

2. ZuschlagstoU 

2.1 Ki essand und Gestein dürfen nur aus nach technischen Gesichtspunkten 
betriebenen Gew lnnungsstäUen stammen. die mit den erforder lichen sowio 
den Verhäl tn issen angemessenen und geeigneten lecl1n isc:tlen An lagen aus
gestaltet si nd . Vor der Gewinnung des Zuschlags soll das Vorkommen In zu · 
Iriedenslellender Weise aufgeschlossen worden se in. Der verantwort liche Be· 
triebsleiter muß das Vorkommen regelmäßig Überp rüfen . 

2.2 Der Zuschlag muß mi ndestens in zwei Korngruppen . Fein- und Grob
zusch lag . unie rte ilt sein. Wenn die (maxima le) Korng röße 40 mm übersteigt, 
muß der Grobzuschlag in zwei wei tere Korngruppen aufgeteilt werden. Der 
Feinzuschlag darf kein Korn über 12 mm au fweisen. Der Grobzusch lag darf 
5 Ofo Sand enthalten (Korngröße unter 4 mm). Das Werk muß den Sandgehi:llt 
des Grobzusch lags s tändig überprüfen und ihn bei der Herstellung berück
sicht igen. 

2.3 Der Zuschlag muß hins ich llich des Grobzusch lags, des Gehalts an ab
sch tämmbaren und belonschädigenden Bestandte ilen (Humus). der Kornzu
sammensetzung sowi e der petrograph ischen Besch aflenheil den An forderun 
gen der S8, Abschnitt 2.2, g enügen un d im übrigen von solcher Bescha rten
helt sein . daß d ie Hers tellung eines zusammenha ltenden Betons mit guter 
Verarbei tbarkeit . g leicher Güte und g leicher Beschaflenheil mög l ich ist . Kies
sand und Geslein dürfen ke ine Klu mpen aus Lehm, Ton oder ähnlichem ent
halten. Der Vertrag zwischen dem Belonhersleller und dem Zuschlagliefera,,· 
lan muß eine Bestimmung über d ie zu lässigen Abweichungen in der Korn
zusammensetzung des Zusch lags enthalten . 

2.4 Die Zuschlaglielerungen müssen von hier:ür besonders ausgebi ldeten 
Personen ständig überwacht werden, d ie diese Tät igkeit al s ei ne ihrer Haupt
au fgaben ausführen. Die Bestimmung der abschlämmbare n und betonschäd i
genden Bestandteile sowie der Kornzusammenselzung muß mindestens 
ei nmal in der Woche und immer bei Wechsel des Zusch lag lieferanlen aU(l
geführt werden. Bei der Untersuchung der Kornzusammenselzung des Grob
zuschtags genügt d ie Bestimmung der maxima len KorngrÖlle und des Antei is 
an Unte(kom . Es sol l jedoch mindestens einmal im Monat eine volls tändige 
Siebanalyse des Zusch lags angefertigt werden. 
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2.5 Der Zuschlag muß so befördert und gelagen werden daß eine VermI
schung der verschiedenen Korngruppen nicht mÖglich ist. Zuschlag verschl",
dener Herkunft und wesentlich unterschiedlicher Kornform oder Kornzusam 
mense lzung muß getrennt gelagert werden, sofern das Werk keine zufrieden
ste Ilende Homogenisierung durchführt oder der :Zuschlag nicht gut gemischt 
von der GewiMl.lngsstelle geliefert wird. Der Boden von Zuschlag bunkern mull 
mit einem festen Betag versehen sein. Beförderungseinrichlungen für Zu
schläge müssen so gebaul sein, daß kein Entmischen auftreten kann . 

2.6 Gefrorener Zusch lagstoff muß vor Einfüllen in den Mischer vOllständig 
aufgetaut werden. 

2.7 Der Feuch tigkeitsgehalt des Zuschlags muß mindestens einmal tägl ich 
und im übrigen. wenn Anlaß für größere Feuchteschwankungen besteht, be
stimm t we rden. Wenn der Zusch lag so gelagert Wird , daß die Schwankungen 
des Feuchtigkeitsgehalts gering sind. kann die Feuchiebestimmung seltener 
vorgenommen werden, z. B. einmal in der Woch e . Bei Entnahme einer Beton
probe für eine DruckfestigkeItsprüfung soll eine zusätzl iche Bestimmung des 
feuchtigkeitsgehalts unmittelbar vor Einfüllen des Zuschlags in den Mische' 
gemacht werden . 

3. Zement 

3.1 Eingesackter Zement muß trocken und unter Dach aufbewahrt werden , 
loser Zement in Behältern, die schädliche Einwirkungen der Feuchtigkeit 
ausschließen. Empfang. Beförderung und Aufbewahrung sollen so geregelt 
sein, daß eine Verwechslung der Zemenllypen nicht vorkommen kann. 

3.2 Der Zement muß den Anforderungen der jeweils gültigen Zemen tnorm 
entsprechen. VOll ständig e Normenprüfungen müssen einmal auf je 6000 t ge
lieferten Zements und Immer bei Wechsel der Zemenlsorte ausgeführt wer· 
den. Prüfungen auf Normenfestigkeil müssen einmal auf 2000 t gelie ferten 
Zements erfo lgen Ausländischer Zement darf n ur nach besonderer Unter
suchung verwendet werden 

4. Wasser 

4,1 Das Anmachwasser muß die Anforderungen der SB, Absd'inltt 2,4 , erfül
len und frei von solchen Verun reinigungen sein , die sich nad'ite il ig au f das 
Erstarren des Zements oder auf die Druckfestigkeit oder au l die Dauerhaft ig
ke it des Betons auswirken können. 

4.2 Wasser aus einer Flachwasserstelle oder einer anderen Stelle , an der 
Verunreinigungen zu befQrchten sind , muß vor der Verwendung zur Betonher. 
stellung untersucht werden. 

4,3 Bei Verwendung von Meerwasser muß darauf geachtet werden, daß der 
Gesamtchloridgehalt des Betons, umgerechnet auf wasserfre ies CaCb. 1,5 cl l 

des Zementgewichts nich t überschreitet. 

4,4 Die Temperatur des Anmachwassers darf 60 "e nicht überschrei ten . 
Durch lauferhitzer ohn e leistungs fäh ige Einrichtu ng für eine gleiChmäßIge 
Temperatur dürfen nicht verwendet werden. 

5. Zusatzmittel 

5.1 Andere Zusalzmitte[ als Calciumchlorid dürfen nur dann zugegeben wer· 
den, wenn ein Zeugnis einer am tlichen Prüfanstatl über die Eignung des Zu
satzmillels vorliegt oder wenn der Kunde dies unler Garanlievorbehall aus· 
drücklich verlangt. 

5.2 Zusatzm i llel , die Chloride enthalten , dürfen nur in so großen Mengen zu· 
gesetzt werden . daß der Chtoridgeha lt , au l wasserlreies CaCb berechnet. 
höchstens 1,5 0J0 des Zementgewich tes ausmacht; h ieri n muß gegebenenfalls 
der Ch lor idgehalt des Anmachwassers, des Zements und des Zusch lags ent
halten sein. 
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6. Abmessen und Mischen 

6.1 Die Abmeße inrichtungen müssen so konstru iert und stets in einem so[
chen Zusland sein , daß ein einwandfreier Betrieb gesichert ist. Die Konstruk
ti on der Einrichtungen sol1 eine Oberprüfung ihrer Arbeitsweise ermög lichen. 

6,2 Die festen Ausgangsstoffe des Betons müssen nach Gewicht abgemessen 
werden, in Ausnahmefällen können ganze Säcke Zement zugesetzt werden. 
Zement und Zusch lag müssen auf verschiedenen Waagen gewogen werden. 

6.3 Die Arbeitsweise und die Bedienung der Zementwaage müssen gewähr
leisten, daß der abgewogene Zement die vorgesehene Menge um höchstens 
2 % unterschreitet. Damit diese Vorschrift beim Verwiegen k leinerer Mengen 
Zement eingehalten werden kann, muß dabei die Zementmenge überhöht 
werden. Bei der Zuschlagwaage darf der Meßfeh ler im laufenden Betrieb 
± 2 % der vorgesehenen Zuschlagrnenge nich t überschreiten. Die Waagen 
müssen eine so große Genauigkeit der Feineinstellung und die Wägeskalen 
eine solche Einteilung haben, daß man mit Sicherheit eine Gewichtsabwei
chung von lh % des vollen Skalenausschlags ablesen kann. Die Einstell
skalen für automatische Wiegeeinrichtungen sollen mindestens die gleiche 
Eintei lung wie die Wägeskalen haben. 

6.4 Die Waagen sollen so konstruiert sein, daß eine Oberprüfung und Justie
rung leich t durchzuführen ist. Die hierfür erforderlichen Gewichte müssen 
beim Betonhersteller vorhanden sein. Eine gründliche Oberprüfung und Ju
stierung müssen mindestens einmal im Kalenderjahr stattfinden; sie sollen 
von einer Person durchgeführt werden, die mit Waagen gut vertraut ist, z. B. 
vom Lieferer der Wiegeeinrichtung. Der Nachweis über diese Oberprüfung 
ist in der Fabrik aufzubewahren. Eine einfache Oberprüfung mit Gewichten 
soll mindestens viermal im Jahr durchgeführt werden. 

6.5 Der Wasserzusatz saH so bemessen sein, daß man eine geeignete Kon~ 
slstenz des Belans erhält. Die Konsistenz 5011 durch ein Meßinstrument, das 
die Leistungsaufnahme des MischermoLors ermittelt, oder durch eine andere 
g leichwertige Meßmethode bestimmt werden: die Konsistenz sol[ währe nd 
des Mischens fortlaufend durch BeObachtung überprüft werden. Hierbei ist 
darauf zu achten , daß der Mischer durch Schmieren und Reinigung in einem 
solchen Zustand erhalten bleibt, daß die Leistungsaufnahme nicht durch 
naChlässige Wartung des Mischers erhöht wird. 

6.6 Der Wasserzusalz muß nach Volumen oder Gewicht mittels einer Ein
richtung abgemessen werden, die eine Genauigkeit von ± 2,5 % der abge· 
messenen Menge geWährleistet. Die Abmeßeinri chtung muß das Ablesen der 
gesamten zugesetzten Wassermenge ermöglichen. Es ist fortlaufend darauf zu 
achten, daß der Wasserzementwerl im Verhältnis zu r erforderlichen Druck
fest igkeit nicht zu hoch ansteigt. Falls wesentliche Verschiebungen im Was~ 
serbedarf festgeste[[t werden, müssen die Ursachen hierfür beseitigt und er
forderliche Maßnahmen ergriffen werden. 

6.7 ZusatzmiUel werden vornehmlich als Lösungen dem Mischwasset zuge
setzt. Die Abmeßeinrichtung muß den gleichen Ansprüchen genügen, die an 
die Einrichtungen der übrigen Ausgangsstoffe gestel1t werden. Der Verdün
nungsgrad der Lösung muß so groß sein, daß man mit der Abmeße inrich
tung eine Genauigkeit von ± 3 % der abgemessenen Menge Zusatzmilte [ eT
rei chen kann. Die Konzentration der Lösung soll fortlaufend überwacht wer
den. Wenn in Ausnahmefällen ein Zusatzmittel (z. B. Calciumch[orid) in 
fester Form zugesetzt wi rd, muß das Abmessen in einem Meßgefäß oder 
durch Verwiegen vorgenommen werden. 

6.8 Der MischeT soll den Anforderungen der SB, Abschnill 5.124, entspre
chen und so aufgestellt sein, daß der Maschinist am Mischer den fertigen 
Beton beobachten und überprüfen kann, ob er in den richtigen Lastkraft
wagen oder in ein anderes Transportfahrzeug abgefüllt wird (siehe auch 6.5). 
Es muß so lange gemisdll werden, bis ein homogener BeLon entstanden ist, 
jedoch rr. indestens 11/2 Minuten, nachdem alle Ausgangsstoffe - mit Aus
nahme des Wassers zum Einstellen der Konsistenz - dem MischeT zugesetzt 
worden sind. Am Bedienungsstand für die Waagen und den Mischer so ll ent
weder eine Uhr mit Zentralsekundenzeiger, die der Mischermaschinist gut 
sehen kann , oder noch besser eine andere Einrichtung angebracht sein , die 
kürzere Mischzeiten als oben angegeben verhindert. 
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7, Zusammensetzung des Betons 

7.1 Das Mischungsverhältnis des Betons darf nach einem beliebigen Verfah
ren ermittelt werden. Eine Betonart, die aUßerha[b des normalen Herstel
[ungsp rogramms eines Werkes l iegt. darf nur nach einer norm gemäßen Vor
prüfung geliefert werden, sofern nicht fur die in Frage kommende Betongüte 
die In SB für K[asse I[ angegebenen Zusammensetzungen möglich sind. Aus
nahmen von dieser Regelu ng dürfen nur gemacht werden , wenn der Beton 
auf ausdrückl iche Anweisung des Kunden zusammengesetzt und ohne Garan
tie des Werkes geliefert wi rd. 

7.2 Der Beton muß so zusammengesetzt werd e n, daß die Festigkeitsanfor
derungen der amtli ch en Betonbestimmungen erfüllt werden . Die mitt[e~e 
Druckfestigkeit einer Prüfreihe (siehe 6.5) darf die geforderte Festigkeit nicht 
un terschreiLen. Einzelwerte innerhalb einer Prüfreihe dürfen jedoch die 
geforderte Festigkeit bis zu 15 % unterschreite n . Für die Anerkennung eines 
Werkes wi rd zudem verlangt, daß der Durchschnitt von Prülreihen über 
eine längere Zeitspanne, höchstens 1 Jahr, mindestens d ie In Tafel 7.2 
angegebenen Werte erreicht (siehe jedoch 7.3). 

Tafel 72 

ve rlangte 
Druckfestigkeit K 150 K200 K 250 K300 K 350 K400 K 500 

DurchschnItt uber 
eine längere 180 240 300 360 410 460 560 
Zeitspanne, 
in kp/cm1 

7.3 Eine niedrigere Durchschnltlsdruckfesligkeit ist nur nach schriftlicher 
Genehmigung durch den Prüfausschuß gestattet. Für eine so lche Geneh
migung wird verlangt, daß das Werk auf Grund sowohl der technischen 
Aus rüstung als auch der statist ischen Auswertungen der Prufungen nach
weist , daß es einen Beton von so gleichmiißiger Gute herstellt, daß nicht 
anzunehmen ist, daß eine Abmi nderung der durchschn itttichen Druckfestigkeit 
die Einhaltung der Forderung in den amtlichen Betonbestimmungen (siehe 
7.2) gefährdet. 

7.4 Die Konsistenz des Betons muß bei Lieferung mit der angegebenen 
Konsistenzbezeichnung übereinstimmen. Wenn nötig, muß die Konsistenz im 
Werk Im Hinblick auf eine mögliche Versteifung während des Transports 
entsprechend eingestellt werden . 

7.5 Der Zementgehalt darf in der Regel die in der Tafel 7.5 angegebenen 
Mindestzernentgehalle (siehe auch 7.6) nicht unterschrei ten. 

Tafel 7 5 Mindestzementgehall 

Verlangte I K 150 K 200 K250 I K300 K350 K400 K SOO Druckfestigkeit 

Zementgehalt kg/m' I 190 220 240 \ 270 270 270 270 

7.6 Wen n die Konstruklionsgruppe (s[ehe S8, Abschnitt 4.7) bei der Beste!
lung angegeben worden ist , darf der Zementgehalt bis auf die Werte in der 
Talel 7.6 herabgese tzt werden, so fern die Konstruktionsgruppe auch auf dem 
Lieferschein deutlich angegeben wi rd . 

Tafel 7.6 Mindestzementgeha lt. wenn die Konslruklionsgruppe angegeben 
worden ist 

Konstruktionsgruppe Bewehrte und dünne 1 \ Unbewehrte 
unbewehrte Konstruktionen Konstruktionen 

a I b c I d I a b [ c [ d 

Zementg ehall kg fml 270 
1

240 220 \ 190 \ 270 220 \ 150 I 150 
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7.7 Im Bedienungsraum muß sich ein laicht zugängl iches und übersicht· 
!iChes MIschprogramm für alte üblicherweise vorkommenden Betonm ischun. 
gen und Mengen einer Mischung (Mischerinhaltj befinden . Dieses Misch· 
programm so ll enthalten: 

a) Menge einer Mischung 

b) Zementmenge 

c) Zuschlag mengen (wie sie an der Waage abgelesen werden) 
d) Anzeige des Konsistenzmessers 

e) max imal zugelassener WassergehalI, s iehe 6.6 

Das Mischprogramm muß be i Änderungen des Zuschlagstolfes ko rr igiert 
werd en. 

Änderungen der Betonzusammensetzungen müssen in das Mischprogramm 
eingetragen werden. Der Masch inist am Mischer muß angewiesen sein, daß 
er die vorgeschriebene Betonzusammensetzung nur mit schriftlicher An· 
weisung ändern darf. 

7.8 Wasserdichter Beton muß mindestens die Güte K 300 besitzen. Es soll 
Feinstsand zugesetzt werden, falls der Sand weniger als 15 Ofo unte r 0,25 mm 
aufweist. 

8. Prüfung von Beton 

8.1 Die Konsistenz muß bei jeder Probenahme für Druckfestigkeitsprüfungen 
bestimmt werden. Die Prüfung ist mit geeigneten Geräten, vorzugsweise 
Setzmaß und VB·Geräl, auszuführen. 

8.2 Die Druckfestigkeit muß an Proben bestimm t werden, die im Werk oder 
auf Veranlassung des Werkes bel lieferung auf der Baustefle gezogen 
wurden . Der Beton lür eine Re ihe von 3 Probe körpern muß aus 3 M ischu"l· 
gen gleicher Belonzusammensetzung mit wenigstens 5 Mischungen Abstand 
entnommen werden. Aus jeder Mischung wird ein Probekörpe r sowii! 
gegebenenfalls e in zustllzlicher Probekörper hergestellt. Aus jewei ls f50 
Betonmischungen muß eine Prüfrei he entnommen werden , jedoch mindestens 
eine Reihe je Kalendermonat aus Jeder in diesem Monat hergestellten 
Standardgüte (siehe SB, Abschnitt 4.5). Die Betonzusammensetzung ein· 
schließlich der insgesamt zugesetzten Wassermenge muß dabei vermerkt 
werden. 

8.3 Die Herstellung und lagerung der Probekörper muß gemäß SB, Ab· 
schnitt 6.23, erfolgen. Die Probekörper sollen in einem zentra len Labora
torium hergestellt werden , sofern der Belon in geschlossenen, gut gefüllten 
Behäl tern, die vor Einlül len des Betons innen angefeuchtet wurden, dorthi'l 
befördert wi rd . Die Beförderungszeit darf die Werte nicht überschreiten, die 
lür Behä lter ohne Rührwerk in Abschnitt 9.1 angegeben sind . 

8.4 Wenn das Werk eine eigene Druckprüfmaschine verwendet , müssen die 
Probekörper in solchen Formen hergestellt werden , daß sich ein Abgleichen 
erübrigt. Die Druckp resse muß mindestens einmal im Jahr von eine r amt
lichen Prüfans lalt geeicht werden , und mindestens sechsmal Jährlfch muß 
eine Doppelreihe von 2 x 3 Probekörpern erstellt werden, von denen die 
Hälfte an die Staatliche Prüfanstalt In Stockholm zu senden ist. Die Prüf
betastung durch die Presse muß man mit einer Genauigkeit ablesen können, 
die für d ie GrÖße des verwendeten Probekö rpers höchstens 5 kp/cm1 bet rägt; 
im übrigen muß die Prüfpresse In einem Zustand gehalten werden , da r. 
zuverläss iges Arbeiten gewähr leistet Ist. 

8.5 Bei Lieferung von wasserdichtem Belon muß die wasserundurch lässigkeit 
mit einer Prüfreihe auf je 150 Mischungen geprüft werden. Die Prüfung auf 
Wasserundurch Jässigkeit muß Jedoch immer wenigstens einmal in dem Monat 
ausgeführt werden, in dem wasserd ich ter Beton ge liefert wird. 

8.6 Wenn lP·Zusatzmillel oder andere Millel, von denen man ein Einführen 
von Luft annehmen kann , verwendet we rden, soll der Luflgehalt für jede 
SO. Mischung bestimmt werden , jedoch mindestens einmal täglich, wenn 
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Zusatzmitlel verwendet werden. sowie imrr;er bei Entnahme von Beton für 
o ru eklest i 9 ke I tsprüf ungen. 

8.7 Wenn der Beton nicht in geeichten Behältern geliefert wi rd. muß dIe 
Rohdichte des Betons eInma l auf je 150 Mischungen und gleichzeitig an der 
Betonprobe für die DrU Ck festigkeItsprüfung bestimmt werden. 

8.8 Wenn angewärmter Beton hergeste(lt wird, muß die Temperatur sowohl 
des Betons als auch der Ausgangsstolle mehrmals täglich gemessen werden . 

9. Transport 

9.1 Der Beton muß in zweckentsprechenden Behältern mit oder ohne Ruhr· 
werk beförd ert werden, und zwar so. daß die Gleichmäßigkeit des Betons 
durch den Transport nicht nachteil ig beainflußt wird. Beton , der während del'l 
Transports umgeruhrt w ird, muß spätestens 1112 Stunden nach Wasserzugaba 
am Ueferungsort eint reifen. Wenn Transportbetonbehä ller ohne Rührwerk 
verwendet werden, darf die obengenannte Transportzeit höchstens 45 Minuten 
betragen. Be l Belon mil schnell erhärtendem Zement oder mit Zusatzmitte[n 
zur Erhärtungsbesch leunigung (z. B. Calciumch lor id) muß die Transportz61t 
verkürzt werden . Der Beton muß während des Transports gegen schädliche 
Einwirkung durch Regen . Schnee, Frost und Austrocknung geschützt sein ; 
Einrichtungen hierzu sollen im Werk verfügbar sein . 

9.2 Die Temperatur des Betons darf bel Ankunft am U eferungsort nicht 
unte r + 5 cC betrag en. Belon , der unter der Bezeichnung "Angewärmter 
Beton" verkauft wird , muß bei Ankunft am lieferungsort eine Temperatur von 
18 ::!: 8 ce aufweisen. 

10. All gemeine Vorschriften 

10.1 Für jedes Werk muß von der Unternehmensle/tung ein verantwortlicher 
Betriebsleiter bestimmt und auch dem Prü fungsausschuß gemeldet we rden. 
der fortl aufend die Leitung ausübt, die Betonherste llung überwacht und 
verantwortlich für die Güte des Betons b is zur Ablieferung beim Kunden 
ist. Der vera ntwortli che Betr iebsleiter soll besonders gut mit der Belol1· 
hers te l1 ung ve rtraut sein (Klasse [wBefähigung). Der verantwortliche Betriebs
leiler so ll der Unlernehmenste itung schriftlich erklären. daß er von den 
Anforderungen für die Anerkennung .... on Transportbetonwerken (FAB) Kennt· 
nis genommen hat und daher mit ihnen sowie mit anderen für die Her
s te llung und Lieferung geltenden Bestimmungen gut vertraut ist und sich 
verpflichtet , sie einzuhalten. 

10.2 Die gleiche Person kann als verantwortticher Betriebsleiter für eine 
kleinere Anzahl benach barter Werke unter der Voraussetzung tätig sein, daß 
sich in jedem Werk eine mit der Belonherste ll ung wohlvertraute Person (mit 
Klasse ll·Befähigung) befindet. die sich unmittelbar mit dem verantworllichen 
Betriebsleiter in Verbindung setzen kann , sowIe daß der verantwortliche 
Betriebsleiter die Werke mehrmals in der Woche Inspiziert. 

10.3 Eine eigene fortlaufende Prüfung muß vom Werk entweder durch eine 
besonders hierfür ausersehene Person durchgeführt werden . z. B. durch den 
verantworll ichen Betri ebsleiter, oder durch das zentrale laborator ium. Die 
ü berprüfung des Zuschlags aul seinen Gehalt an Absch lämmbarem und an 
Humus sowie auf EigenfeuchtIgkeit muß jedoch stets im Werk durchgeführt 
werden. 

10.4 Die Aullragsannahme sowie d ie Weitergabe von Beste llungen an den 
Maschinisten am Mischer müssen in einer Weise geschehen. die Fehll ieferungen 
ausschließt . Wünsche des Kunden auf .Änderung der 8etonzusammensetzung 
wä hrend der ange laufenen lieferung soll en nach der im Werk übl ichen 
Art der Wei tergabe von Anweisungen unler Beachtung der unter 7.1 genann· 
ten Einschränkungen übermittell werden, 
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10.5 Ein Betriebstagebuch. das u. a. folgende Auskünfte enthält, saH haupt. 
sächlich vom verantworllichen Betriebsleiter geführt werden : 

a) Personalverände rungen 

b) Tem peratur- und WeIlerverh ältnisse 

cl Lieferungen von Beton 

dl wichtige Mitteilungen oder Anweisungen seitens der Werkslellung, der 
Behörde. der Ku nden, des PrOfausschusses usw. 

e) Probenahmen. Prüfungsergebnisse. Änderungen in der Belonzusarr.men· 
selzu ng und anderes mehr 

f) andere Angaben von Bedeutung 

10.6 Das Balriebstagebuch muß mindastens 5 Jahre im Transportbetonwerk 
au fbewahrt werden. Kopien von Aufträgen und Lieferscheinen müssen 
mindestens 3 Jahre aufbewahrt werden. 

10.7 LIeferscheine müssen jeder lieferung beigefügt sein und u. a. folgende 
Angaben enthalten : 

a) BetongOte (K·Wert sowie gegebenenfalls Forderungen auf Wasse rundurch-
lässigke it) 

b) Maximale Korngröße 

cl Konsistenzbezeichnung 

d) Zeitpunkt des Mischens 

e) Zemen lart (wenn eine andere als Standard) 

f) Zusatzmilte l (auch CalciumChlorid) sowie deren Menge 

g) angestrebter Luflgehall (nu r bel LP.Beton) 

h) Konslruktionsg ruppe (nicht erforderlich , fa lls der Mindestzemen lgehall 
Tafe l 7.5 en tnommen wurde) 

Auf j edem liefersche in muß deutl ich angegeben werden . daß die Drud<
festigkeit nur dann garantiert w ird , wenn der K-Wert genannt wurde. Außer
dem muß angegeben werden . daß der Mindestzementgehall nicht unter· 
schritten wurde. 
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